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Bekanntmachung der Stadt Munster

) Bauleitplanung der Stadt Munster
1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 63 ,,Turmweg*“

Veroffentlichung gem. 8 3 Abs. 2 Baugesetzbuch

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Munster hat in seiner Sitzung am 11.09.2025 die
Aufstellung der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 63 ,Turmweg“ im
beschleunigten Verfahren gem. § 13a Baugesetzbuch (BauGB) ohne Durchfiihrung
einer Umweltprifung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gem. § 2
Abs. 1 BauGB offentlich bekannt gemacht.

Ebenfalls in der Sitzung am 11.09.2025 hat der Verwaltungsausschuss die Entwurfe
der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 63 ,Turmweg® sowie der Begriindung
beraten und angenommen sowie deren Veroffentlichung gem. § 13a Abs. 2 in
Verbindung mit 8 13 Abs. 2, Satz 1, Nr. 2 und 8 3 Abs. 2 BauGB zum Zwecke der
Beteiligung der Offentlichkeit beschlossen.

Ziel der Planung ist die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen fiur eine
Wohnnutzung in integrierter Lage auf einer ehemals als Gemeinbedarfsflache
festgesetzten Flache.

Das 1.213 m2 groRe Plangebiet liegt im Ortsteil Oerrel stdlich der Einmiundung des
Turmweges in die Kohlenbissener StralRe. Die Lage des Plangebiets und der
Geltungsbereich sind in den nachstehenden Planen (Ubersichtsplan und Lageplan)
unmaldstablich dargestellt:

Oerrel

Die Entwiirfe der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 63 ,Turmweg“ und der
Begriindung werden

vom 24.01.2026 bis einschlief3lich 24.02.2026
gem. 8 13 Abs. 2, Satz 1 Nr. 2 i.V.m. 8§ 3 Abs. 2, Satz 1 BauGB auf der Internetseite

der Stadt Munster verdffentlicht.
(http://www.munster.de/home/bauen-wirtschaft-umwelt/bauen/bauleitpléne)



http://www.munster.de/home/bauen-wirtschaft-umwelt/bauen/bauleitpläne

Zusatzlich werden die Planunterlagen im Rathaus der Stadt Munster, Heinrich-Peters-
Platz 1, 29633 Munster im Fachbereich 3 wahrend der Dienststunden (Montag,
Dienstag, Donnerstag: 08:30 — 12:00 Uhr und 14:00 — 16:30 Uhr, Mittwoch: 08:30 —
12:00 Uhr und Freitag: 08:30 — 13:00 Uhr) gem. 8§ 3 Abs. 2, Satz 2 BauGB offentlich
ausgelegt. Zeitgleich wird die Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgefuhrt.

Die Entwurfe kbnnen wahrend des genannten Zeitraumes von jedermann eingesehen
werden. Uber ihren Inhalt, die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie wesentlichen
Auswirkungen der Planung wird Auskunft erteilt und es besteht die Mdglichkeit zur
AuBerung und Erorterung. Stellungnahmen mit Hinweisen, Bedenken oder
Anregungen zu den Bauleitplanen sollen innerhalb der Veroffentlichungsfrist
elektronisch unter bauleitplanung@munster.de an die Stadt Munster Ubermittelt
werden. Sie kdnnen aber auch schriftlich vorgebracht oder wéahrend der Sprechzeiten
zur Niederschrift diktiert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung Uber die Bauleitplane
unberiicksichtigt bleiben kénnen (8 3 Abs. 2, Satz 4, 2. Halbsatz, Nr. 3 BauGB).

Als Teil der Offentlichkeit sind auch interessierte Kinder und Jugendliche aufgefordert,
sich zu den Planungen zu auf3ern.

Sofern Stellungnahmen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt deren
Verarbeitung auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 e i. V. m. mit Artikel 6 Abs. 3
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), § 3 BauGB und § 3 Niederséchsisches
Datenschutzgesetz (NDSG).

Munster, den 21.01.2026
Stadt Munster

Der Burgermeister
gez. Ulf-Marcus Grube
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